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1 ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

1.1 Anlass der Planung 
Die Ortsgemeinde Udler plant nördlich des „Sangenwegs“ die Neuausweisung von Wohnbau-
flächen. 
 
Dabei soll ein ca. 0,7 ha großes Flächenareal nördlich der Ortslage entwickelt werden. 
 
Die Flächen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und grenzen unmittelbar an das Sied-
lungsgefüge an. Die verkehrstechnische Erschließung ist durch den angrenzenden „Sangen-
weg“ vorhanden. 
 
Anlass für die Ortsgemeinde die Ausweisung von Wohnbauflächen voranzutreiben ist die Nach-
frage nach Baugrundstücken. Hier liegen erste Anfragen der Ortsgemeinde vor. Der Gemein-
derat hat sich intensiv mit der Thematik beschäftigt und musste feststellen, dass sämtliche noch 
freien Grundstücke von Privateigentümern vorgehalten werden und keine gemeindeeigenen 
Grundstücke zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Die zu überplanenden Grundstücke können von der Gemeinde erworben werden, so dass nach 
Rechtskraft des Bebauungsplans ausreichend Bauplätze dem freien Markt zur Verfügung ste-
hen.  
 
Die dargestellte Vorgehensweise trägt dazu bei, dass die Ortsgemeinde den vorhandenen Be-
darf an Wohnraum kurzfristig befriedigen kann und darüber hinaus für den mittelfristigen Bedarf 
über ein ausreichendes Flächenpotential verfügt. 
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1.2 Erfordernis der Planung  
Entsprechend dem Leitbild des LEP IV haben die Kommunen im Rahmen der kommunalen 
Planungshoheit zur Lösung der anstehenden Herausforderungen beizutragen. Hierzu zählt u.a. 
insbesondere der gesetzlich gesicherte Anspruch der Gemeinden auf Eigenentwicklung. Ge-
mäß Grundsatz G 26 des LEP IV kann der Bedarf an neuen Wohnbauflächen, der aus der 
Notwendigkeit der Eigenentwicklung begründet wird, u.a. mit dem Bedarf für Einwohnerinnen 
und Einwohner und deren Nachkommen begründet werden, die in der Gemeinde auf Dauer 
ihren Wohnsitz behalten wollen. Dieser Bedarf ist durch die vorliegende konkrete Absicht meh-
rerer Bauwilliger in der Ortsgemeinde Udler gegeben.  
 
In diesem Zusammenhang ist auf den Grundsatz G 50 zur Daseinsvorsorge und hier zum Be-
lang „Wohnen“ des LEP IV zu verweisen. Demnach ist durch die Ausschöpfung der zur Verfü-
gung stehenden städtebaulichen Instrumentarien durch die Gemeinden kostengünstiges Bau-
land zu mobilisieren.  
 
Mit der beabsichtigten Ausweisung will die Ortsgemeinde auch ihrer in § 1 (6) Nr. 2 BauGB 
verankerten Aufgabe gerecht werden, wonach sie in ausreichendem Maße Flächen bereitstellen 
soll, die für Wohnbauzwecke genutzt werden können. Gemäß den Planungsleitlinien des Bau-
gesetzbuches haben die Gemeinden die Aufgabe, zur Förderung des Wohnungsbaues den 
Bauwilligen geeignete Grundstücke als Bauland für den Wohnungsbau zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, einem weiten Kreis der Bevölkerung zur Eigentumsbildung 
zu verhelfen. Hierzu hat die Gemeinde in ihrem Gebiet unter Berücksichtigung einer städtebau-
lich geordneten Entwicklung geeignete Flächen in einem ausreichenden Umfang auszuweisen, 
so dass eine Bebauung vorrangig gefördert werden kann. 
 
Die hier zu überplanenden Flächen sind im Flächennutzungsplan der VG Daun als Flächen für 
die Landwirtschaft dargestellt. Im Rahmen der Flächennutzungsplanfortschreibung der VG wer-
den die Darstellungen der Wohnbauflächen an den vorliegenden Bebauungsplan angepasst. 
 

2 VERFAHRENSRECHTLICHE ASPEKTE 

Der Ortsgemeinderat Udler hat die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 
 
Die Abgrenzung des Satzungsgebietes kann der Planurkunde entnommen werden. 
 
Der Entwurf des ergänzten Bauleitplans, der nach dem Verfahren nach § 3 (2) oder § 4 (2) 
BauGB geändert oder ergänzt wurde, ist erneut nach § 3 Absatz 2  zu veröffentlichen und die 
Stellungnahmen erneut einzuholen. Dabei ist in Bezug auf die Änderung oder Ergänzung und 
ihre möglichen Auswirkungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In der erneuten Betei-
ligung wird bestimmt, dass die Stellungnahmen nur zu den ergänzten Teilen der Planunterlagen 
vorgebracht werden können.  
 
Dies ist die Verschiebung der Baugrenze (siehe Planzeichnung rote Markierung) , 
 
Die „sonstigen“ textlichen und zeichnerischen Textfestsetzungen bzw. Planinhalte bleiben un-
verändert.  
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3 LAGE IM RAUM 

Das Plangebiet liegt im Norden von Udler und wird, wie dargestellt, über den ‚Sangenweg‘ er-
schlossen. 
Das Plangebiet umfasst die Parzellen 16 teilweise, 17 teilweise und 18 der Flur 53, Gemarkung 
Udler. 
 

 
  

Abbildung 1: Übersicht, Quelle Geoportal Rheinland-Pfalz 

 

4 VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN UND SCHUTZGE-
BIETE 

Nachfolgend werden die übergeordneten regionalen Planungen und Schutzgebiete im näheren 
und weiteren Umfeld des Projektgebietes dargestellt. 
 
4.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) IV 
Das Landesentwicklungsprogramm LEP IV trat am 25. November 2008 in Kraft. Es setzt Ziele 
und Grundsätze für die räumliche Entwicklung des Landes und seiner Teilräume. Das Plange-
biet liegt in einen bedeutsamen Bereich für Erholung und Tourismus, Kulturlandschaft und 
Grundwasserschutz. Weitere für das Plangebiet relevanten Inhalte des LEP IV sind nachfolgend 
kurz zusammengefasst: 
 

 Biotopverbund: Keine Betroffenheit für das Plangebiet 
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 Forstwirtschaft: Keine Betroffenheit für das Plangebiet 
 Landwirtschaft: Keine Betroffenheit für das Plangebiet 

 
Das Landesentwicklungsprogramm mit seinen drei Teilfortschreibungen formuliert für den Be-
reich Erholung und Tourismus folgende wesentlichen Grundsätze (G) und Ziele (Z): 
 
Erholung und Tourismus 
G133: „Die Möglichkeiten der naturnahen Erholung sollen unter Einbeziehung des landschaft-
lich und geowissenschaftlich orientierten Tourismus fortentwickelt und die touristischen Belange 
älterer Menschen verstärkt berücksichtigt werden.“ 
 
Z134: „Die Erholungs- und Erlebnisräume sowie die landesweit bedeutsamen Bereiche für Er-
holung und Tourismus bilden gemeinsam eine Grundlage für die Ausweisung von Vorrang- und 
Vorbehaltsgebieten der regional bedeutsamen Gebiete für Erholung und Tourismus.“ 
 
G135: „Für Teilräume mit besonderem Freizeit- und Erholungswert sollen gebietsbezogene Ge-
samtkonzepte erarbeitet werden, die auf eine stärkere Kooperation der zugehörigen Gemeinden 
im Freizeitbereich abstellen und die durch die Bauleitplanung entsprechend abgesichert werden 
sollen.“ 
 
Kulturlandschaften 
Z92: „Die landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften sind in ihrer Vielfältigkeit 
unter Bewahrung des Landschaftscharakters, der historisch gewachsenen Siedlungs- und Orts-
bilder, der schützenswerten Bausubstanz sowie des kulturellen Erbes zu erhalten und im Sinne 
der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln.“ 
 
Z93: „Die Regionalplanung konkretisiert die historischen Kulturlandschaften in Kooperation mit 
den berührten Fachplanungen und weist auf der Grundlage von Kulturlandschaftskatastern wei-
tere, regional bedeutsame Kulturlandschaften aus.“ 
 
G94: „Herausragende Beispiele einer historischen Kulturlandschaft bilden das UNESCO-Welt-
erbe »Oberes Mittelrheintal« und der rheinland-pfälzische Teil des »Obergermanisch-Rätischen 
Limes«. Beide Räume weisen aufgrund ihrer Kulturträchtigkeit besondere Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche touristische Entwicklung, zur Steigerung der Lebensqualität und zur Aktivie-
rung regional vorhandener wirtschaftlicher Potenziale – auch im Sinne der Nachhaltigkeit – auf. 
Entsprechende, kommunal bzw. regional übergreifende Entwicklungskonzepte sollen ebenso 
wie notwendige Infrastruktureinrichtungen und auch das ehrenamtliche Engagement zugunsten 
des gemeinsamen Kulturerbes gefördert werden.“ 
 
G95: „Die Kulturlandschaften sollen als Bezugsraum einer nachhaltigen Regional- und Wirt-
schaftsentwicklung gefördert werden. Für die Kulturlandschaften sollen neue, zukunftsträchtige 
Handlungsfelder eröffnet werden, die den Menschen erlauben, zeitgemäß im Einklang mit einer 
Sicherung des Erscheinungsbildes der Kulturlandschaft zu leben.“ 
 
G96: „Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie der Erhalt von Kulturdenkmälern sollen zur Er-
haltung lebenswerter, identitätsstiftender Siedlungsformen und Kulturlandschaften gefördert 
werden.“ 
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Grundwasserschutz 
G100: „Bei der Flächen- und Gewässernutzung sowie der Gewässerunterhaltung sollen ein um-
fassender Gewässerschutz und eine nachhaltige Gewässerentwicklung erreicht werden.“ 
 
G101: „Nutzungsansprüche an das Naturgut Wasser sollen sich an den natürlichen Gegeben-
heiten orientieren, sodass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ohne nach-
teilige Änderungen auf Dauer erhalten bleibt. Wasser soll nachhaltig nur im Rahmen seiner Re-
generationsfähigkeit genutzt werden.“ 
 
Z102: „Natürliche und naturnahe Oberflächengewässer sind landesweit zu sichern bzw. wieder 
herzustellen.“ 
 
Z103: „Die natürlichen Grundwasserverhältnisse sind zu schützen und schädliche Stoffeinträge, 
die das Grundwasser und den Boden belasten können, sind zu verhindern. Die Schutzfunktion 
des Bodens für das Grundwasser ist durch Vermeidung von Belastungen und einen entspre-
chenden Freiflächenschutz zu gewährleisten.“ 
 
G104: „Von den Trägern der Bauleitplanung soll im Siedlungsbereich auf naturnahe Erlebnis-
räume mit dem Element Wasser hingewirkt werden.“ 

 
Abbildung 2: Das Plangebiet als rote Markierung im Ausschnitt aus dem LEP.1     

 
1 Quelle: https://extern.ris.rlp.de/ 
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4.2 Raumordnungsplan 
Das Plangebiet gehört zum Raumordnungsplan Region Trier. Es liegt innerhalb eines Schwer-
punktbereiches der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung im Naturpark und grenzt unmittelbar 
an Siedlungsfläche an. Der Neuentwurf von 2014 nennt es als Vorbehaltsgebiet Erholung und 
Tourismus. 

  
Abbildung 3: Auszug aus dem Raumordnungsplan2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Auszug aus dem Entwurf des Raumordnungsplans 2014 

 
2 Quelle: https://www.plg-region-trier.de/index.php/materialien/regionalplan 
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4.3 Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Daun stellt für den Teil des Geltungsberei-
ches Flächen für die Landwirtschaft dar. Im Rahmen einer Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans der VG werden, wie bereits dargestellt, die Darstellungen der Wohnbauflächen an 
den vorliegenden Bebauungsplan angepasst. 
 

 
Abbildung 5: Flächennutzungsplan, Quelle VG Daun  
 
Die Ortsgemeinde Udler hat im Vorfeld versucht die aufgeführten Baulücken zu mobilisieren. Im 
Zuge dessen wurde deutlich, dass die Verfügbarkeit der Baulücken nicht gegeben ist. 
Aufgrund dessen strebt die Ortsgemeinde die Ausweisung von Wohnflächen an anderer Stelle 
an. Es gibt derzeit 2 konkrete Anfragen. 
In Udler wird entsprechend den Schwellenwertberechnungen bis 2040 ein Wohnbauflächenbe-
darf von ca. 0,7 ha ermittelt. Außenpotential steht in Udler nicht zur Verfügung. Die verfügbaren 
Baulücken schlagen zwar mit 3,02 ha zu Buche, sind aber, wie dargestellt nicht zu mobilisieren. 
Setzt dieses Potential also mit einem Mobilisierungsfaktor von 10 % an, so würden die geplanten 
vorliegenden Wohnbauflächen in einer Größenordnung von 0,4 ha dem errechneten Bedarf ent-
sprechen. Darüber hinaus ist es in Udler möglich, einen Flächentausch zu bewerkstelligen. 
Hierzu könnten z.B. Flächen im „Brühl“ und nördlich des Weges „Am Heltenberg“ aus den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans herausgenommen werden. 
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5 STÄDTEBAULICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

5.1 Nutzung/Verkehr 
Das Plangebiet ist durch landwirtschaftliche Nutzung gekennzeichnet. Es steigt nach Süden um 
ca. 13 % an.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird über den ‚Sangenweg‘ an das örtliche Straßen-
system angebunden.  
 

6 STÄDTEBAULICHE PLANUNGS(LEIT)ZIELE 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen der durchgeführten Bestandsaufnahme und –analyse sind 
für das Plangebiet folgende planerische Leitziele zu formulieren: 
 
 Wohnbauliche Nutzung der neu gebildeten Grundstücke, 
 Schaffung von Grundstücksgrößen über 700 m², 
 Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild,  
 Sparsamer Ausbau der Infrastruktur ohne Ausbau der Erschließungsstraße, 
 Gestaltung eines attraktiven Ortsrandes und Ausbildung einer ansprechenden Grüncharak-

teristik. 
 

7 GRUNDZÜGE DER PLANUNG 

7.1 Städtebauliches Konzept 
Vom südöstlichen Plangebietsrand und dem ‚Sangenweg‘ ist eine ca. 5,0 m hohe Böschung 
zum Plateau zu verzeichnen. Diese läuft dann in Richtung Westen langsam aus, so dass das 
Plangebiet nur noch leicht über dem Sangenweg liegt. 
Die Ortsgemeinde möchte die erforderliche zusätzliche Infrastruktur für die Erschließung der 
geplanten Grundstücke in einen Versorgungsstreifen neben der Fahrbahn des ‚Sangenweges‘ 
verlegen. Hierzu sichert der vorliegende Bebauungsplan eine entsprechende Straßenverkehrs-
fläche. Der ‚Sangenweg‘ soll nur für die Anbindung der neuen Infrastruktur angetastet werden.  
 
Um den Versorgungsstreifen zu realisieren, soll die genannte Böschung gebrochen und der 
damit verbundene Aushub im Bereich der gekennzeichneten Aufschüttung verbracht werden. 
Diese soll gleichzeitig eine gewisse Lärmschutzfunktion übernehmen. 
 
Die Erweiterungsplanung sieht die Entstehung von ca. 5 Baugrundstücken vor, die Größen über 
700 m² aufweisen.  
 
Die Bebauung soll in Form von Einzel- und Doppelhäusern erfolgen und somit dem Plangebiet 
einen aufgelockerten Bebauungscharakter vermitteln. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufrechterhaltung der Erschließung der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Nutzflächen. 
Die vorhandenen Wirtschaftswege am Rand des Plangebiets und im südwestlichen Teil des 
Geltungsbereiches bleiben in vollem Umfang erhalten. 
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7.2 Grünordnung 
Ein Schwerpunkt der grünordnerischen Maßnahmen wird die Herausbildung eines neuen Orts-
randes sein. Dabei gilt es, einen harmonischen Übergang der Bebauung zur angrenzenden 
freien Landschaft zu schaffen. Bei der Grüngestaltung soll in Anlehnung an die vorhandene 
Vegetation eine ansprechende Grüncharakteristik herausgearbeitet werden. 
 
Um eine Einbindung zu gewährleisten, sind grünordnerische Maßnahmen sowohl auf den pri-
vaten als auch innerhalb der öffentlichen Flächen vorgesehen.  
 
Flankierend zu den grünordnerischen Maßnahmen werden gestalterischen Festsetzungen über 
die Baugestaltung der Gebäude getroffen, die ebenfalls einen Beitrag zur Einbindung in das 
Landschaftsbild leisten sollen. 
 
Im Plangebiet wurden intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen kartiert. Weitere grünordne-
rische Maßnahmen wie Minimierung der Versiegelung, Oberflächengestaltung von Zufahrten 
und Stellplatzflächen haben in erster Linie ökologische Funktion. 
 

8 BEGRÜNDUNG DER PLANUNGS- UND BAUORDNUNGSRECHTLI-
CHEN FESTSETZUNGEN 

8.1 Art der baulichen Nutzung 
Auf der Grundlage der in Kapitel 1 der Begründung angeführten Planungsleitzielen wird zur Art 
der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. 
Nach der Zweckbestimmung des § 4 (1) BauNVO dient ein WA vorwiegend dem Wohnen.  
Der Nutzungskatalog sieht neben der Hauptnutzungsart jedoch noch weitere, das Wohnen er-
gänzende Nutzungen vor.  
Es handelt sich hierbei um solche Nutzungsarten, die das Wohnen nicht stören, jedoch eine 
gewisse Nutzungsdurchmischung ermöglichen.  
Insgesamt ermöglicht die Vielfalt des Nutzungskatalogs das Herausbilden einer gewissen „Inf-
rastruktur“, was gerade für Wohngebiete in ländlich strukturierten Gemeinden typisch und von 
gewisser Bedeutung ist, wenn beispielsweise der Dominanz des reinen Wohnens und somit der 
Herausbildung einer „Schlafstadt“ entgegengewirkt werden soll. Insgesamt muss die Wohnnut-
zung jedoch eindeutig vorherrschen. 
Die Befriedigung des Wohnraumbedarfs der Bevölkerung – und somit die Bereitstellung eines 
entsprechenden Flächenpotenzials – steht im Vordergrund der vorliegenden gemeindlichen Pla-
nung.    
Dennoch wird im Bebauungsplan eine differenzierte Betrachtung zur Zulässigkeit der gemäß 
Zulässigkeitskatalog zulässigen Nutzungen vorgenommen. Neben den ortsspezifischen Gege-
benheiten ist insbesondere die rechtliche Situation hierfür ausschlaggebend. 
Als eine wesentliche Anwendungsvoraussetzung für Bebauungspläne nach § 13b BauGB ist 
die Schaffung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Wohnnutzung definiert. 
In einem Urteil des BayVGH (VGH München, Beschluss v. 04.05.2018 – 15 NE 18.382) ist ent-
schieden worden, dass, soweit § 13b BauGB überhaupt die Möglichkeit der Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebiets (WA) eröffnen sollte, die Gemeinde in diesem Fall zumindest gehal-
ten ist, über § 1 Abs. 5 BauNVO diejenigen Nutzungen auszuschließen, die nach § 4 Abs. 3 Nr. 
1 – Nr. 5 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden können. 
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Vor diesem Hintergrund sind künftig im Bebauungsplangebiet lediglich Wohngebäude, die der 
Versorgung des Gebiets dienenden Läden, sowie Anlagen für soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke allgemein zulässig. 
Eine wesentliche Zulässigkeitsvoraussetzung für die Zulässigkeit von Läden ist die „gebietsver-
sorgende“ Funktion. Dies bedeutet, dass eine Einrichtung mit einer über das Gebiet hinausge-
henden Versorgungsfunktion und einem übergebietlichen Einzugsgebiet nicht zulässig ist. So-
mit werden die Zulässigkeitsvoraussetzungen weiter eingeschränkt bzw. auf die dienende Funk-
tion für das Gebiet reduziert. 
Anlagen für kirchliche, kulturelle Zwecke, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden als Kon-
sequenz aus der o.a. Rechtsprechung für unzulässig erklärt. Abgesehen davon würde das Plan-
gebiet insbesondere für die Anlagen für Verwaltungen sowie Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len nicht die Standortvoraussetzungen erfüllen. Hier sind zu nennen der unmittelbare Anschluss 
an das klassifizierte Straßennetz (Tankstellen), der Flächenbedarf (Tankstellen und Gartenbau-
betriebe) sowie das zu erwartende Verkehrsaufkommen mit einem Konfliktpotenzial für die ge-
plante und bereits vorhandene Wohnnutzung (Anlagen für Verwaltungen, Tankstellen). 
 
8.2 Maß der baulichen Nutzung 
Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) ermöglicht im Bebauungsplan einen Beitrag zur 
Begrenzung der Bodenversiegelung zu leisten.  
 
Im Bebauungsplangebiet entstehen Grundstücke, deren Größe über 700 m² liegen.  
 
In Abhängigkeit zu der Größe der Grundstücke soll auch die überbaubare Grundstücksfläche 
unterschiedlich groß sein. Aus diesem Grund wird für das gesamte Baugebiet eine einheitliche 
Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. 
 
Der gewählte Orientierungswert räumt den künftigen Bauherrn einen gewissen Spielraum bei 
der Gestaltung ihres Baukörpers ein und ist auch aus städtebaulicher Sicht vertretbar, weil ein 
Beitrag zur Minimierung des Versiegelungsgrades geleistet wird. 
 
Bei der Festsetzung der Geschossflächenzahl sind die städtebaulichen Kriterien wie bei der 
Regelung der Grundflächenzahl zugrunde zu legen. 
 
Die Höchstgrenzen der Gebäudehöhe werden in Abhängigkeit der verschiedenen Teilbereiche 
auf max. 9,00 m festgesetzt. 
 
Entsprechend dem Planeintrag müssen Gebäude mit: 
- einseitigen Pultdächern, 
- Flachdächern und flach geneigten Dächern zwischen 0°- 15° 
- Tonnendächern oder Teiltonnendächern  
eine um 2 m geringere Höhenbeschränkung einhalten. 
 
Die unterschiedliche Höhendifferenzierung der baulichen Anlagen wird aus stadtgestalterischen 
Gesichtspunkten und zur Einbindung der Gebäude in das Ortsbild festgesetzt. Der Gemeinderat 
wollte moderne Bauformen bewusst zulassen, aber gleichzeitig überdimensionale Kubaturen, 
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z.B. Staffelgeschosse, ausschließen. Zur Bestimmung des festgesetzten unteren Maßbezugs-
punktes wird über dem höchsten Punkt der Schnittlinien des Baukörpers mit der gewachsenen 
Geländeoberfläche ausgegangen. 
 
Auf die Festsetzung weiterer (Höhen-)Bestimmungsfaktoren wurde verzichtet, um so den künf-
tigen Bauherren einen größeren Spielraum bei der Umsetzung und Ausgestaltung der Höhen-
regelungen in die Bauplanung zu ermöglichen. 
 
8.3 Bauweise 
Die angestrebte Nutzung bestimmt ebenso wie die Umgebungsbebauung die Regelung über 
die Bauweise. 
 
Im Plangebiet ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt; es dürfen nur Ein-
zel- oder Doppelhäuser errichtet werden. 
 
Damit wird eine verdichtete Bauweise verhindert, welche für die Ortsgemeinde untypisch ist. 
 
Zwecks Bestimmung der überbaubaren Grundstücksflächen sind Baugrenzen festgesetzt. Die 
Festlegung der überbaubaren Flächen durch Baugrenzen bedeutet, dass sie nicht überbaut 
werden dürfen, dass Gebäude aber durchaus hinter der Baugrenze zurückbleiben können.  
 
Damit wird dem Bauherrn ein großzügiges „Baufeld“ zwecks Anordnung seines Gebäudes auf 
dem Grundstück zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig stellt die Festsetzung einer überbaubaren 
Grundstücksfläche auch die Steuerung bzw. die Konzentration der Bebauung auf gewisse, in 
diesem Fall der zur Straßenseite hin orientierten Grundstücksteile, dar. Nebenbei wird auch ein 
gewisser „ökologischer Effekt erzielt, da eine Versiegelung nur innerhalb der Bauflächen statt-
finden kann. 
 
8.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie Einfriedungen sind außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche zulässig. Garagen, Carports und Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedun-
gen, sind nicht im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche zuläs-
sig. Garagen sind so zu errichten, dass die Garagenvorderkante einen Mindestabstand von 5,0 
m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten muss, sofern die Garageneinfahrt direkt zur Straße 
führt. Garagenseitenwände können in einem Abstand von mind. 3,0 m zur Straßenbegrenzung 
errichtet werden, sofern die Garagenzufahrt innerhalb der eigenen Hoffläche erfolgt.  
Stellplätze sind auch im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und überbaubarer Fläche 
(ohne Abstand zur Straßenbegrenzungslinie) zulässig. Die Festsetzung zum Mindestabstand 
von 5,0 m wurde getroffen um einen weiteren Stellplatz zu gewährleisten bzw. den Verkehrs-
raum möglichst von parkenden Autos zu entlasten. Gerade vor dem Hintergrund, dass es sich 
um eine Stichstraße handelt ist die Forderung den ruhenden Verkehr aus dem Straßenraum 
soweit wie möglich herauszuhalten zwingend erforderlich. 
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8.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
Mit der Festsetzung der höchstzulässigen Zahl von zwei Wohnungen in Wohngebäuden strebt 
die Ortsgemeinde eine Steuerung der Bevölkerungsentwicklung im Plangebiet und somit die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Infrastruktureinrichtungen an.  
Gleiches gilt im Hinblick auf das Entstehen eines zumutbaren Verkehrsaufkommens.  
Auch hat die gesetzliche Forderung nach Schaffung von gesunden Wohnverhältnissen eine 
wichtige Rolle bei der Regulierung der höchstzulässigen Zahl von Wohnungen je Wohngebäude 
gespielt. Bei Grundstücksgrößen über 700 m² soll den Bewohnern ein gewisser Anteil an Frei-
fläche zur Verfügung stehen. 
Insgesamt soll dem angestrebten Charakter einer aufgelockerten Bebauung auch die Wohn-
dichte der Bevölkerung entsprechen. 
 
8.6 Verkehrsflächen 
Die Gliederung des Straßenraums in Fahrbahn, Parkstreifen und Pflanzbeete etc. ist erfolgt, da 
der ‚Sangenweg‘ bereits ausgebaut ist. Lediglich für ein Teilstück muss eine entsprechende 
Erschließung vorgesehen werden.  
 
8.7 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie die 
zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Im Vorfeld der Bebauungsplanaufstellung wurden schalltechnische Untersuchungen durchge-
führt. Es sind die Geräuschimmissionen, die durch den Verkehr auf der A 1 und K 18 im Plan-
gebiet verursacht werden, zu berechnen und zu beurteilen. Weiterhin sind die Geräuschimmis-
sionen, die durch die Nutzung der landwirtschaftlichen Halle im Plangebiet verursacht werden, 
zu berechnen und zu beurteilen. 
Das schalltechnische Gutachten Nr. 5519  des Büros Moll, Wittlich (Mai 2023) kommt zusam-
menfassend zu folgendem Ergebnis:  
 
„Die Ortsgemeinde Udler plant die Entwicklung eines Wohngebietes am nördlichen Rand der 
Ortslage. Hierfür soll der Bebauungsplan „Auf der Schlöhenheck“ mit einer Gebietsausweisung 
als Allgemeines Wohngebiet aufgestellt werden. 
In einer Entfernung von ca. 500 m zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes verläuft die Au-
tobahn A 1. Südlich des Plangebiets durchquert die Kreisstraße K 18 die Ortslage von Udler. 
Nördlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist im Außenbereich der Neubau einer 
Halle zur Unterbringung von landwirtschaftlichen Geräten/Maschinen und der Lagerung von 
Futtermittel und Ernteerzeugnissen als privilegierte Bebauung im Außenbereich geplant. 
Im Rahmen der Bauleitplanung für die Aufstellung des Bebauungsplans wurden schalltechni-
sche Untersuchungen durchgeführt. Es wurden die Geräuschimmissionen, die durch den Ver-
kehr auf der A 1 und K 18 im Plangebiet verursacht werden, berechnet und beurteilt. Weiterhin 
wurden die Geräuschimmissionen, die durch die Nutzung der landwirtschaftlichen Halle im Plan-
gebiet verursacht werden, berechnet und beurteilt. 
Die vorliegende schalltechnische Untersuchung zeigt auf, dass durch den Verkehr auf der Au-
tobahn A 1 und der Kreisstraße K 18 im Plangebiet die Immissionsschutzvorgaben für Allge-
meine Wohngebiete zum Teil überschritten werden. Entsprechende Schallschutzmaßnahmen 
passiver Art sind in Kap. 8 beschrieben. Zum Schutz vor Verkehrsgeräuschimmissionen sind 
entsprechende immissionsschutzrechtliche Festsetzungen im Bebauungsplan zu treffen. 
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Weiterhin lässt die vorliegende Untersuchung erkennen, dass durch die bestimmungsgemäße 
Nutzung der landwirtschaftlichen Halle während der Tages- und Nachtzeit keine Beurteilungs-
pegel und Maximalpegel im Plangebiet verursacht werden, die die Immissionsschutzvorgaben 
der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete erreichen oder signifikant überschreiten. Dieser Be-
urteilung liegen die in Kap. 5 des Gutachtens beschriebenen Emissionsansätze und Eingangs-
daten zugrunde.“ 
 
Aktiver Schallschutz  
Grundsätzlich sind bei Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 
18005 bzw. der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, die außen vor den Fenstern bzw. im 
Freibereich einzuhalten sind, aktive Schallschutzmaßnahmen gegenüber passiven Maßnahmen 
zu bevorzugen, weil durch passive Maßnahmen u.a. keine Freibereiche wie Balkone, Loggien, 
Terrassen etc. geschützt werden können. Die Schutzwürdigkeit dieser Bereiche beschränkt sich 
jedoch auf die Tageszeit.  
Da der Immissionsgrenzwert der Tageszeit für Allgemeine Wohngebiete im gesamten Geltungs-
bereich des Bebauungsplans eingehalten und unterschritten wird, wurde auf eine weiterfüh-
rende Untersuchung von aktiven Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand oder -wall) ent-
lang der Straßen verzichtet.  
Zum Schutz der Wohngebäude vor Verkehrsgeräuschen müssen daher passive Schallschutz-
maßnahmen im Bebauungsplan festgesetzt werden. Diese sind im nachfolgenden Kap. 8.2 des 
Gutachtens beschrieben.  
 
Passiver Schallschutz  
Um eine ausreichende Ruhe in künftigen Bauvorhaben mit schutzbedürftigen Räumen nach den 
Anforderungen der DIN 4109 sicherstellen zu können, sind die Anforderungen an den Luftschall-
schutz auf Grundlage der maßgeblichen Außenlärmpegel zu ermitteln. Gemäß DIN 4109 be-
stimmen sich diese durch den Zuschlag von 13 dB auf die Beurteilungspegel der Verkehrsge-
räusche während der Nachtzeit. Der besseren Übersicht wegen, können die auf ganze dB ge-
rundeten maßgeblichen Außenlärmpegel zu Gruppen mit einer 5 dB Klassenbreite zusammen-
gefasst und als Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan festgesetzt werden.  
Die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. die Lärmpegelbereiche werden in den überbaubaren 
Bereichen des Plangebietes abgebildet, in denen eine Überschreitung der schalltechnischen 
Orientierungswerte während der Tages- oder Nachtzeit auftritt. Der Verlauf der maßgeblichen 
Außenlärmpegel bzw. Lärmpegelbereiche ist der Anlage 8 zu entnehmen.  
Die detaillierten Anforderungen an den Luftschallschutz werden in Abhängigkeit der Raumnut-
zung, der Raumgeometrie und der Außenbauteile unter Berücksichtigung der maßgeblichen 
Außenlärmpegel bestimmt. Die Nachweisführung erfolgt im Rahmen der Bauausführung auf 
Grundlage der DIN 4109. Die maßgeblichen Außenlärmpegel bzw. die Lärmpegelbereiche sind 
im Bebauungsplan zu kennzeichnen, und die passiven Lärmschutzmaßnahmen textlich festzu-
setzen. (vgl. hierzu Lärmgutachten Nr. 5519  des Büros Moll, Wittlich (Mai 2023)“ 
 
Die Ortsgemeinde sieht im Bebauungsplan dennoch zusätzlich einen Lärmschutzwall vor, der 
einen zusätzlichen Lärmschutz bedeutet. 
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8.8 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Die Ortsgemeinde hat sich in der Sitzung intensiv mit den verschiedenen Möglichkeiten gestal-
terischer Festsetzungen beschäftigt. Insbesondere die aktuelle Entwicklung der Haustypen – es 
werden vermehrt Pult- und Flachdächer nachgefragt – hat den Gemeinderat dazu bewogen, 
den gestalterischen Rahmen des Bebauungsplans in Zukunft lediglich auf die Zahl der Stell-
plätze zu beschränken.  
Den Grundstückseigentümern sollte ein umfangreicher Gestaltungsspielraum ermöglicht wer-
den, da man den potenziellen Investoren keine weiteren Auflagen für die Bebauung auferlegen 
wollte. 
 
Die Ortsgemeinde war der Meinung, dass man sich dieser Entwicklung zukünftig nicht mehr 
verschließen kann. Auch die Vermarktbarkeit der Flächen wird als kritisch angesehen, wenn 
sehr viele Beschränkungen hinsichtlich der Bebauung auf den Grundstücken lastet. 
 
Bezüglich der gestalterischen Festsetzungen ist die Gemeinde nicht gänzlich frei. Es wird in 
diesem Zusammenhang auf das Urteil der VG Neustadt vom 08.12.2003, Az.: 3 K 761/03.NW, 
sowie auf das Urteil der VG Trier vom 06.07.2005, Az: 5 K 282/05.TR wonach, gestützt auf 
obergerichtliche Entscheidungen, Gestaltungsanforderungen nicht allgemein zulässig sind, 
sondern nur in bestimmten für die Gestaltung des Ortsbildes notwendigen Anlässen, die gerade 
für dieses Gebiet charakteristisch sind, verwiesen. Das Verwaltungsgericht Trier hat hierzu in 
den Gründen u.a. folgendes ausgeführt: 
Für ein räumlich begrenztes Gemeindegebiet muss eine gestalterische Absicht verfolgt werden, 
die ihrerseits gebietsspezifisch sein muss, d.h. die durch die Besonderheiten des von der Sat-
zung erfassten Gebietes geprägt ist. Insoweit kann die besondere Prägung des Gebietes so-
wohl historisch vorgegeben als auch –etwa in bebauten Gebieten – erst aufgrund von planeri-
schen Festsetzungen beabsichtigt sein. Allerdings ermächtigt die LBauO die Gemeinden nicht 
zur Regelung der Gestaltung solcher Bauteile, deren ortsbildprägende Wirkung eher marginal 
oder zu verneinen ist, sondern nur zur Umsetzung eines gestalterischen Konzepts mit dem 
notwendigen Augenmaß, das der grundrechtlich geschützten Baufreiheit den angemessenen 
Raum gibt, sich zu entfalten. 
 
Zahl der Stellplätze und Garagen § 88 Abs1 Nr. 8 LBauO 
Pro Wohnung sind mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen. Anstelle von Stellplätzen können 
alternativ auch Garagen und/oder überdachte Stellplätze (Carports) nachgewiesen werden. Der 
Nachweis verhindert das Abstellen von Fahrzeugen im Straßenraum, sodass der Charakter ei-
ner Spielstraße anstelle einer reinen ‚Verkehrsstraße’ entstehen kann.  
 
8.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 
Sämtliche festgesetzten bzw. zur Umsetzung geplanten Maßnahmen sind orientiert an grund-
sätzlichen, lokalen landespflegerischen Zielvorstellungen. 
 
Folgende Maßnahmen sind geplant: 

 Öffentliche Grünflächen 
 Festsetzung einer Mindestdurchgrünung privater Flächen (Maßnahme 1) 

 
Für die erforderlichen externen Kompensationsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen vorge-
schlagen: 
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 Maßnahme 1 (K1): Anpflanzung einer Strauchhecke aus autochthonen Arten 
 Maßnahme 2 (K2): Entwicklung einer artenreichen Glatthaferwiese 

 
Zur Umsetzung einer artenreichen Glatthaferwiese wird der nördliche Teil des Flurstückes 37 
der Flur 53 im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes herangezogen. Die Flächen sind im Ei-
gentum der Ortsgemeinde. 
 
Die Zweckbestimmungen der öffentlichen Grünflächen sind durch Planeinschrieb im Plan fest-
gesetzt. 

Für die öffentlichen Grünflächen werden folgende Zweckbestimmungen festgesetzt: 
 ‘Verkehrsgrün‘ V 
 ‘Lärmschutzwall‘ (LW) 

 
8.10 Sonstige Grünordnungsmaßnahmen 
Zeitliche Umsetzung / Zuordnung von landespflegerischen Maßnahmen:  
Diese Festsetzungen sind erforderlich, um die getroffenen Zielvorstellungen hinsichtlich der Um-
setzung von Maßnahmen bindend und gemäß den naturschutzrechtlichen Bestimmungen fest-
zulegen.  
 
8.11 Flächenbilanz für das Plangebiet 

 
  

 Gesamtfläche 

Wohngebiet ca. 0,43 ha 

Straßen, Fußwege, Parkflächen NEU ca. 0,02 ha 

Grünflächen ca. 0,15 ha 
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8.12 Kostenschätzung 

Die Haushaltsmittel für die Finanzierung der Baumaßnahmen wurden vom Gemeinderat einge-
stellt. 
 

9 AUSFÜHRUNGEN ZUR TECHNISCHEN INFRASTRUKTUR 

9.1 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung ist durch das vorhandene Netz sichergestellt. 
 
9.2 Abwasser 
Die Abwasserbeseitigung ist durch Anschluss an das örtliche Netz geplant. 
 
9.3 Niederschlagswasserbewirtschaftung gem. §§ 1 a, 9 (1) Nr. 20 BauGB 
Das Oberflächenwasser auf den privaten Flächen wird getrennt gesammelt und ist auf den Bau-
parzellen zurückzuhalten. In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden für die 
privaten Flächen zusätzliche Rückhaltungen von 50 l/m² vollversiegelter Fläche vorgegeben. 
Der notwendige Notüberlauf der Rückhaltungen kann an den SW Hausanschluss angeschlos-
sen werden und wird über die vorhandene Mischwasserkanalisation an das Ortsnetz verbunden. 
 
Bedingt durch die natürliche Wasserscheide des topographischen Höhenrückens entwässern 
beim Niederschlagswasser nur 2.000 m² Grundfläche ins Ortsnetz. Der Rest von ca. 2.000 m² 
entwässern breitflächig nach Norden auf Wiesen und Felder. 
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Die neu zu erschließenden Grundstücke dürfen grundsätzlich nicht in den öffentlichen Raum 
entwässern, d.h. private befestigte Grundstückszufahrten sind durch Entwässerungseinrichtun-
gen (Muldenrinne, Hofablauf oder Kastenrinne) am tiefliegenden Punkt auszustatten. 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Erschließung wird kein zusätzliche öffentliche Verkehrs-
raum erstellt. Die vorh. Erschließung Straße „Sangenweg“ ist bereits voll ausgebaut und die 
Entwässerung läuft seit Jahrzehnten über den vorhandenen Mischwasserkanal. Die gesamte 
Ortslage Udler entwässert als Mischwasserkanalsystem. Ein Aufbau eines Trennsystems ist 
wirtschaftlich am topographisch höchsten Punkt von Udler nicht darstellbar und umsetzbar. Nur 
der Not-Überlauf des privaten Rückhaltesystems darf an den Kanal angeschlossen werden. 
Eine direkte Einleitung von Oberflächenwasser in den Kanal wird nicht erlaubt. So führt die ge-
plante Erschließung zu keiner Verschärfung der Abflüsse im Bestand. 
 
9.4 Stromversorgung 
Die Versorgung des Plangebiets mit Strom wird durch die Erweiterung des örtlichen Netzes 
angestrebt. 
 
9.5 Geplantes Wasserschutzgebiet 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,70 ha umfasst die Parzellen 16 und 17 teilweise, 
sowie 18 der Flur 53 und befindet sich im vorgesehenen Wasserschutzgebiet, WSG 395 Strohn, 
amtl. Nr. 405312502, dort innerhalb der projektierten Schutzzone III B (SZ III B = weitere Schutz-
zone). 
 
Nach der Tabelle 1, Ziffer 2.1, des DVGW W 101, geht von der Ausweisung von Baugebieten 
zu Wohnzwecken innerhalb einer SZ III B grundsätzlich eine geringe Gefährdung aus. 
 
Aus fachtechnischer Sicht sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
 Ordnungsgemäße (leitungsgebundene) Abwasserbeseitigung, ATV-Regelwerk A 142 ist zu 

beachten, (Dichtigkeit der Leitungen) 
 Anschluss an die öffentl. Wasserversorgung, 
 nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser kann über die belebte Bodenzone ver-

sickert werden und so die Grundwasserneubildung lokal stützen, als nicht schädlich verun-
reinigtes Niederschlagswasser ist nach heutigem Kenntnisstand insbesondere Nieder-
schlagswasser von folgenden befestigen Flächen anzusehen: 

 Dachflächen (ohne Zink und Bleieindeckung), 
 befestigte Flächen mit schwachem Kfz-Verkehr (fließend und ruhend), z.B. Wohnstraßen 

bis max. 500 PKW/d mit Park- und Stellplätzen, 
 Garagenzufahrten, sonstige Parkplätze außer Großparkplätze als Dauerparkplätze mit häu-

figer Frequentierung, 
 Zwischengemeindliche Straßenverbindungen, Wegeverbindungen, 
 landwirtschaftliche Hofflächen, auf denen nicht mit Jauche und Gülle, Stalldung oder Silage 

umgegangen wird 
 für Erdwärmesondenanlagen (EWSA) ist eine ergebnisoffene , standortbezogene Einzelfall-

bewertung durchzuführen, 
 Heizölverbraucheranlagen (Heizung mit  Heizöl) im WSG sind nach den Vorschriften der 

AwSV zu errichten und zu betreiben (Fachbetrieb), diese unterliegen wiederkehrenden Prü-
fungen, 
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 Bodeneingriffe (z.Bsp. für die Errichtung von Kellergebäuden, Fundamente) sind auf das 
unabdingbare Maß zu beschränken, um die das Grundwasser schützenden Deckschichten 
zu schützen. 

 Für die Erschließung des Baugebietes ist der beigefügte Baustein 3300 „Anforderungen an 
Baustellen in WSG" zu beachten, 

 

10 BODENORDNUNG 

Zur funktionsgerechten Nutzung des Vertragsgebiets führt die Ortsgemeinde bodenordnerische 
Maßnahmen in ‚eigener Regie‘ durch. Dabei werden die Grundstücke nach Lage, Form und 
Größe so gebildet, dass für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grund-
stücke entstehen.  
Die Durchführung des förmlichen Umlegungsverfahrens gemäß den §§ 45 ff BauGB ist nicht 
notwendig. 
 

11 FACHBEHÖRDLICHE HINWEISE  

1. Bei Bepflanzungsmaßnahmen sind die Richtlinien des Merkblattes DVGW GW (M), DWA -
M 162 und FGSV Nr. 939 (Feb. 2013) zu beachten. Bei Bäumen sind danach bei Abständen 
von über 2,50 m von der Wasserleitung in der Regel keine Schutzmaßnahmen erforderlich. 
In jedem Fall sollten Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Versorgungsanlagen des 
Kreiswasserwerkes in der Örtlichkeit mit dem Kreiswasserwerk abgestimmt werden. 
 

2. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 

 
3. Bei der Planung und Ausführung sind die Vorgaben der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-

tenverordnung (BBodSchV), die DIN 19731, die DIN 18915 und ergänzend hierzu die ALEX 
Merk- und Informationsblätter des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht zu 
beachten, insbesondere das ALEX-Infoblatt 28: Bodenschutz in der Umweltprüfung nach 
BauGB - Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. (Im Inter-
net unter: http://mwkel.rlp.de/fileadmin/mwkel/ Abteilung_5 /Bodenschutz/ ALEX/ALEX 
_lnformationsblatt_28_2 009 Stand 05.2011.pdf) Sofern bei den Baumaßnahmen Über-
schuss-Böden anfallen, ist der Genehmigungsbehörde ein Entsorgungskonzept vorzulegen. 
Die einschlägigen Regelwerke bei Eingriffen in den Baugrund (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-
1 und -2, DIN 1054) sind zu beachten. 

 
4. Im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen können archäologische Funde zu Tage 

treten. Diese unterliegen der Meldepflicht der §§ 16 bis 21 Denkmalschutz- und -pflegege-
setz und sind beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Es wird auf die Anzeige-, Er-
haltungs- und Ablieferungspflicht hingewiesen (§16-20 DSchG RLP) und darum gebeten, 
den Beginn von Erdarbeiten rechtzeitig (2 Wochen vorher) mit der Generaldirektion Kultu-
relles Erbe abzustimmen. 
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5. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, un-
terirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Durch Baumpflanzungen darf der Bau, die Unterhal-
tung und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 

 
6. Im Sinne der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (vgl. § 1BNatSchG) sowie 

aus Gründen des Klimaschutzes ist die Anbringung von Photovoltaikanlagen auf den Dä-
chern oder eine Dachbegrünung zu befürworten. 

 
7. Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Un-
tersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Über-
mittlung der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologi-
scher Untersuchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter 
 
https://geoldg.lgb-rlp.de zur Verfügung. 

 
Das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) bittet um die Aufnahme einer Nebenbestim-
mung, damit die Übermittlungspflicht dem Antragsteller bzw. seinen Beauftragten (z. B. Ingeni-
eurbüro, Bohrfirma) obliegt. 
 
Weitere Informationen zum Geologiedatengesetz finden sich auf den LGB Internetseiten sowie 
im Fragenkatalog unter https://www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz/faq-geo-
ldg.html 
 
Pflanzenlisten  

Liste „A“ - Bäume I. Ordnung Liste „B“ - Bäume II. Ordnung 

Acer pseudoplatanus Bergahorn Acer campestre Feldahorn 

Acer platanoides Spitzahorn Carpinus betulus Hainbuche 

Quercus petraea Traubeneiche Juglans regia Walnußbaum 

Tilia cordata Winterlinde Prunus avium Vogelkirsche 

  Salix caprea Salweide 

  Sorbus aucuparia Eberesche 

  Sorbus torminalis Elsbeere 

Liste „C“ - Sträucher Liste „D“ - Schling- und Kletterpflanzen 

Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel Clematis i. A. Waldrebe  

Corylus avellana Hasel Fallopia aubertii Knöterich  

Crataegus monogyna Weißdorn Hedera helix Efeu  
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Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Hydrangea petiolaris Kletterhortensie  

Lonicera xylosteum Heckenkirsche Lonicera i. A. Heckenkirsche (klet-

ternde Arten) 

Rhamnus catharticus Kreuzdorn Parthenocissus i. A. Wilder Wein 

Rosa canina Hundsrose Vitis coignetiae Wilder Wein 

Rosa tomentosa Filzrose Vitis cult. Weinrebe  

Salix caprea Salweide Wisteria i. A. Blauregen 

Salix purpurea Purpurweide (oder Sorten aus den vorgenannten Arten) 

Sambucus nigra Holunder   

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball   

Liste „E“ - Obstgehölze 

Apfelsorten:    

Baumanns Renette Goldpramäne Landsberger Renette  

Bittenfelder Sämling Grafensteiner Ontario  

Bohnapfel Jakob Fischer Winterrambour  

Boskoop  Jakob Lebel Zuccalmaglios Renette  

Danziger Kantapfel Kaiser Wilhelm   

Birnensorten:    

Alexander Lucas Gellerts Butterbirne   

Clapps Liebling Gute Luise   

Conference Vereinsdechantbirne Williams Christ  

zusätzlich weitere landschaftstypische Sorten und Obst der Arten: Zwetsche / Pflaume / Mirabelle / Walnuß sowie 

Süßkirsche und Wildobstarten (wie Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Elsbeere, Mispel) 

Liste „F“ – Heckenpflanzen für Formhecken 

Acer campestre Feldahorn  Viburnum opulus Schneeball 

Berberis i. A. Sauerdorn (nur grünblätt-

rige Sorten) 

Ligustrum vulgare i. S. Liguster, Rainweide 

Carpinus betulus Hainbuche  Fagus sylvatica Buche  

Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel  Crataegus monogyna Weißdorn  
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aufgestellt im Auftrag der Ortsgemeinde Udler durch 

 

 

 

Waldstraße 14, 56766 Ulmen 
Ulmen, Dezember 2024 
 
 
 
 
 

 
 
Udler, den ________.2024 
Ortsgemeinde Udler 
 
 
(Markus Schumacher) 
Ortsbürgermeister 
 
  



OG  UDLER 

BEBAUUNGSPLAN ‚AUF DER SCHLÖHENHECK ‘   

WEST-STADTPLANER 

WALDSTR.  14  56766  ULMEN   TELEFON 02676  9519110 

 

23

23 

ANHANG 
Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB zum Bebauungsplan ‚Auf der 
Schlöhenheck’ der OG Udler 
 
Ziel der Bebauungsplanaufstellung 
Die Ortsgemeinde Udler plant die Neuausweisung von Wohnbauflächen im Bereich „Auf der 
Schlöhenheck“. 
 
Hierzu soll ein Flächenareal nördlich der Ortslage im Bereich der Straße „Sangenweg“ entwi-
ckelt werden. 
 
Die Flächen, die derzeit landwirtschaftlich genutzt werden, sollen als Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt werden. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans weist eine Fläche von ca. 0,7 ha 
auf.  
 
Die Größe des Baugebietes ermöglicht den Bau von ca. 5 Wohngebäuden. Die Verfügbarkeit 
der Flächen ist gesichert, da die die Ortsgemeinde die Flächen erwerben kann. 
 
Die Bebauung soll in Form von Einzelhäusern erfolgen und somit dem Plangebiet einen aufge-
lockerten Bebauungscharakter vermitteln. 
 
Der Gemeinderat der OG Udler hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
planes „Auf der Schlöhenheck“ zur Einleitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
gemäß § 1 Abs. 5 BauGB beschlossen. 
 
 
 


